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Niederschrift über die Sitzung 
des Haupt- und Finanzausschusses 

der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bad König 
vom Donnerstag, dem 18.04.2024 

 
Sitzungsort: Rentmeisterei, Großer Saal, Schlossplatz 2, 64732 Bad König. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Beginn: 19:07 Uhr    Ende: 20:09 Uhr 
 
Anwesend: 
 
 Vom Haupt- und Finanzausschuss 
(Anwesenheitsliste entfernt) 
 
Entschuldigt: 
 
vom Magistrat 
 
von der Stadtverordnetenversammlung 
 
von der Verwaltung 
 
Gäste       Dipl.-Ing. Uwe Hoffmann vom 
       Planungsbüro für Städtebau 
 
 
Öffentlicher Teil 
1.) Begrüßung und Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung  
2.) Bauleitplanung der Stadt Bad König 

-Bebauungsplan "Vergnügungsstätten Bahnhofstraße - Be-
plante 
Gebiete" (in Textform) 
-Satzung über den Erlass einer Veränderungssperre für den 
Geltungsbereich des aufzustellenden Bebauungsplanes Ver-
gnügungsstätten Bahnhofstraße - Beplante Gebiete 
-Bebauungsplan "Vergnügungsstätten Bahnhofstraße - Im Zu-
sammenhang bebaute Gebiete (in Textform) 
-Satzung über den Erlass einer Veränderungssperre für den 
Geltungsbereich des aufzustellenden Bebauungsplanes Ver-
gnügungsstätten Bahnhofstraße - Im Zusammenhang bebaute 
Gebiete 
 

 

2.1) Bauleitplanung der Stadt Bad König 
- Bebauungsplan „Vergnügungsstätten Bahnhofstraße - be-
plante Gebiete“ 
(in Textform) 
Aufstellungsbeschluss 

(VL-81/2024) 

2.2) Bauleitplanung der Stadt Bad König 
- Satzung über den Erlass einer Veränderungssperre für den 
Geltungsbereich des aufzustellenden Bebauungsplanes 
Vergnügungsstätten Bahnhofstraße - Beplante Gebiete“ 
 
Beschluss einer Satzung über den Erlass einer Veränderungs-
sperre für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Ver-
gnügungsstätten Bahnhofstraße - Beplante Gebiete“ 

(VL-82/2024) 

2.3) Bauleitplanung der Stadt Bad König 
- Bebauungsplan „Vergnügungsstätten Bahnhofstraße - Im Zu-
sammenhang bebaute Gebiete“ (in Textform) 
Aufstellungsbeschluss 

(VL-83/2024) 
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2.4) Bauleitplanung der Stadt Bad König 
- Satzung über den Erlass einer Veränderungssperre für den 
Geltungsbereich des aufzustellenden Bebauungsplanes 
Vergnügungsstätten Bahnhofstraße - Im Zusammenhang be-
baute Gebiete“ 
 
Beschluss einer Satzung über den Erlass einer Veränderungs-
sperre für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Ver-
gnügungsstätten Bahnhofstraße - Im Zusammenhang bebaute 
Gebiete“ 

(VL-84/2024) 

3.) Beratung und Beschlussfassung über die Bodenbevorratung 
für die Plus-Energie-Siedlung „Am Sonnenhang“ 

(VL-74/2024) 

4.) Resolution der Gemeindevertretung der Gemeinde Höchst i. 
Odw. zur Zukunft des Tagungshauses Kloster Höchst 

(VL-85/2024) 

5.) Antrag der Fraktion Bündnis90/Die Grünen 
Protokoll zu den Sitzungen der Stadtverordnetenversammlung 

(AT-4/2024) 

 
 
 
Sitzungsverlauf 
 

Öffentlicher Teil 
1. Begrüßung und Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung 
 
 
 
2. Bauleitplanung der Stadt Bad König 

-Bebauungsplan "Vergnügungsstätten Bahnhofstraße - Beplante 
Gebiete" (in Textform) 
-Satzung über den Erlass einer Veränderungssperre für den Geltungsbereich des auf-
zustellenden Bebauungsplanes Vergnügungsstätten Bahnhofstraße - Beplante Ge-
biete 
-Bebauungsplan "Vergnügungsstätten Bahnhofstraße - Im Zusammenhang bebaute 
Gebiete (in Textform) 
-Satzung über den Erlass einer Veränderungssperre für den Geltungsbereich des auf-
zustellenden Bebauungsplanes Vergnügungsstätten Bahnhofstraße - Im Zusammen-
hang bebaute Gebiete 
 

 
Der Ausschussvorsitzende Hoche ruft TOP 2 der Tagesordnung auf. 
Dem Ausschuss liegen die Vorlagen VL-81/2024 bis VL-84/2024 vor. 
Herrn Hoffmann vom Planungsbüro für Städtebau erläutert die städtebaulichen Ziele der vor-
gesehenen Planung. 
Es werden einige Fragen diskutiert. 
In Ergänzung zu den vorliegenden Vorlagen der Verwaltung informiert der Bürgermeister, 
dass die Präambeln der Satzungen über den Erlass einer Veränderungssperre (VL 82/2024 
und VL-84/2024) wie folgt aktualisiert werden und die Satzungen in der aktualisierten Form 
zu beschließen sind: 
 
Aufgrund der §§ 5 und 51 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142)), zuletzt geändert durch Art. 2 des 
Gesetzes vom 16.02.2023 (GVBl. S. 90, 93) sowie der §§ 14 und 16 des Baugesetzbuchs 
(BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634)), zu-
letzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 20.12.2023 (BGBl. 2023 I Nr. 394) hat die 
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bad König in der Sitzung am 18.04.2024 fol-
gende Satzung über den Erlass einer Veränderungssperre beschlossen. 
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Bei den Beschlussvorschlägen der Vorlagen VL-81/2024 und VL 83/2024 ist jeweils der erste 
Satz wie folgt zu ergänzen und zu beschließen: 
 
Es wird gemäß § 2 Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634) zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes 
vom 20.12.2023 (BGBl. 2023 I Nr. 394) …. 
 
 

 
2.1 Bauleitplanung der Stadt Bad König 

- Bebauungsplan „Vergnügungsstätten Bahnhofstraße - be-
plante Gebiete“ 
(in Textform) 
Aufstellungsbeschluss 

VL-81/2024 

 
 
 
Beschluss: 
Es wird gemäß § 2 Abs. 1 des Baugesetzbuchs (BauGB) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 03.11.2017 (BGBl.I S.3634), zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes 
vom 20.12.2023 (BGBl. 2023 I Nr. 394) die Aufstellung eines Änderungsbebauungspla-
nes für die Gebiete beidseits der Bahnhofstraße in der Kernstadt, für die rechtsver-
bindliche Bebauungspläne bestehen, beschlossen. 
 
Der Bauleitplan erhält die Bezeichnung: „Vergnügungsstätten Bahnhofstraße - be-
plante Gebiete“ 
 
Dieser Änderungsbebauungsplan soll innerhalb seines Geltungsbereiches lediglich 
Festsetzungen zur Steuerung von Vergnügungsstätten treffen und so die rechtsver-
bindlichen Bebauungspläne „Brunnengärten“, „Kurzentrum“, „Bahnhofstraße“ und 
„Nördlich Weyprechtstraße“ entsprechend ergänzen. Die bestehenden Bebauungs-
pläne im Geltungsbereich des aufzustellenden Bebauungsplanes bleiben ansonsten in 
allen Festsetzungen unberührt.  
 
Der Geltungsbereich umfasst die Flurstücke in der Kernstadt entlang der Bahnhofs-
traße, für die ein städtebauliches Erfordernis für eine Steuerung der Zulässigkeit von 
Vergnügungsstätten besteht. Die genauen Abgrenzungen sind aus nachfolgender Ab-
bildung ersichtlich. Die einbezogenen Flurstücke sind aus den Anlagen ersichtlich. 
 
 
Sollten sich bei der Planung Abweichungen an dem vorstehend beschriebenen Gel-
tungsbereich als sinnvoll erweisen, so wird der Magistrat ermächtigt, der Stadtverord-
netenversammlung einen geänderten Geltungsbereich im Rahmen der Beschlussfas-
sung über die öffentliche Auslegung vorzulegen. 
 
Anlage(n):  
1. 240327 1 - Magistratsvorlage Bebauungsplan Vergnügungsstätten Bahnhofstraße - 

beplante Gebiete Anlage  

https://rim.ekom21.de/bad-koenig/sdnetrim/UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZYwVoU8iYilem9ka3jgNO8VL8uw1FlX2nSZXOyd8Xwaz/Beschlussvorlage-VL-81-2024.pdf
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Datengrundlage: Amtliches Liegenschaftskatasterinformationssystem (ALKIS) der 
Hessischen Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation  
 
Abstimmungsergebnis: 
 

ZBK SPD CDU B'90/Die Grünen  
2 2 1 1 Ja-Stimmen 
1    Nein-Stimmen 
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    Enthaltungen 
 
 
2.2 Bauleitplanung der Stadt Bad König 

- Satzung über den Erlass einer Veränderungssperre für den 
Geltungsbereich des aufzustellenden Bebauungsplanes 
Vergnügungsstätten Bahnhofstraße - Beplante Gebiete“ 
 
Beschluss einer Satzung über den Erlass einer Veränderungs-
sperre für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Vergnü-
gungsstätten Bahnhofstraße - Beplante Gebiete“ 

VL-82/2024 

 
Beschluss: 
Zur Sicherung der Planung für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Vergnügungs-
stätten Bahnhofstraße - beplante Gebiete“ wird gemäß § 14 BauGB die nachfolgende Sat-
zung über den Erlass einer Veränderungssperre beschlossen: 
 
 
 

Satzung 
 

über den Erlass einer Veränderungssperre 
_____________________________________ 

 
 
 
Aufgrund der §§ 5 und 51 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S.142), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes 
vom 16.02.2023 (GVBl. S. 90, 93), sowie der §§14 und 16 des Baugesetzbuchs (BauGB) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl.I S. 3634), zuletzt geändert durch 
Art. 3 des Gesetzes vom 20.12.2023 (BGBl. 2023 I Nr. 394), hat die Stadtverordnetenver-
sammlung der Stadt Bad König in der Sitzung am 18.04.2024 folgende Satzung über den Er-
lass einer Veränderungssperre beschlossen. 
 
 

§ 1 
Inhalt der Veränderungssperre 

 
Die Veränderungssperre beinhaltet, dass  
 
1. Vorhaben im Sinne des § 29 des Baugesetzbuches (BauGB) nicht durchgeführt oder 

bauliche Anlagen nicht beseitigt werden dürfen; 
 
2. erhebliche oder wesentlich wertsteigernde Veränderungen von Grundstücken und 

baulichen Anlagen, deren Veränderungen nicht genehmigungs-, zustimmungs- oder 
anzeigepflichtig sind, nicht vorgenommen werden dürfen. 

 
 

§ 2 
Geltungsbereich 

 
Der Geltungsbereich der Veränderungssperre umfasst in der Gemarkung Bad König Teilbe-
reiche der rechtsverbindlichen Bebauungspläne „Brunnengärten“, „Kurzentrum“, „Bahnhofs-
traße“ und „Nördlich Weyprechtstraße“. 
 
Die genaue Abgrenzung ist aus nachfolgender Abbildung ersichtlich:  

 

https://rim.ekom21.de/bad-koenig/sdnetrim/UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZbHZOTxUpez4QzKOOvKyKsTHR00gdL9_7BhbRQnIODAQ/Beschlussvorlage-VL-82-2024.pdf
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Datengrundlage: Amtliches Liegenschaftskatasterinformationssystem (ALKIS) 
der Hessischen Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation 
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§ 3 
Inkrafttreten und Außerkrafttreten der Veränderungssperre 

 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.  
 
Die Veränderungssperre tritt nach Ablauf von zwei Jahren außer Kraft, wenn Sie nicht gemäß 
§ 17 Abs. 1 Satz 3 oder Abs. 2 BauGB verlängert wird. Die Veränderungssperre tritt in jedem 
Fall außer Kraft, sobald und soweit die Bauleitplanung für das in § 2 genannte Gebiet rechts-
verbindlich abgeschlossen ist. 
 
 
Bad König, __.__.2024 
 
Der Magistrat 
 
gez. 
Muhn 
Bürgermeister 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

ZBK SPD CDU B'90/Die Grünen  
2 2 1 1 Ja-Stimmen 
1    Nein-Stimmen 
    Enthaltungen 

 
 

 
2.3 Bauleitplanung der Stadt Bad König 

- Bebauungsplan „Vergnügungsstätten Bahnhofstraße - Im Zu-
sammenhang bebaute Gebiete“ (in Textform) 
Aufstellungsbeschluss 

VL-83/2024 

 
Beschluss: 
Es wird gemäß § 2 Abs. 1 des Baugesetzbuchs (BauGB) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 03.11.2017 (BGBI.I S.3634), zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes 
vom 20.12.2023 (BGBl. 2023 I Nr. 394) die Aufstellung eines Bebauungsplanes für die 
Gebiete beiderseits der Bahnhofstraße bzw. an der Frankfurter Straße in der Kernstadt, 
für die keine rechtsverbindlichen Bebauungspläne bestehen, beschlossen. 
 
Der Bauleitplan erhält die Bezeichnung:  
„Vergnügungsstätten Bahnhofstraße – Im Zusammenhang bebaute Gebiete“  
(in Textform) 
 
 
Dieser Bebauungsplan wird gemäß § 9 Abs. 2b BauGB aufgestellt und soll innerhalb 
seines Geltungsbereiches lediglich Festsetzungen zur Steuerung von Vergnügungs-
stätten treffen.  
 
Der Geltungsbereich umfasst die Flurstücke in der Kernstadt entlang der Bahnhofs-
traße und an der Frankfurter Straße und zwar die Teilflächen außerhalb der Geltungs-
bereiche von rechtsverbindlichen Bebauungsplänen, für die ein städtebauliches Erfor-
dernis für eine Steuerung der Zulässigkeit von Vergnügungsstätten besteht. Die ge-
nauen Abgrenzungen sind aus nachfolgender Abbildung ersichtlich. Die einbezogenen 
Flurstücke sind aus den Anlagen ersichtlich. 
 
 
Sollten sich bei der Planung Abweichungen an dem vorstehend beschriebenen Gel-
tungsbereich als sinnvoll erweisen, so wird der Magistrat ermächtigt, der Stadtverord-

https://rim.ekom21.de/bad-koenig/sdnetrim/UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZfLD1qAP0RmNBxCX4KKma8PgFTaiKIAQH4Vpm9lCzT5z/Beschlussvorlage-VL-83-2024.pdf
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netenversammlung einen geänderten Geltungsbereich im Rahmen der Beschlussfas-
sung über die öffentliche Auslegung vorzulegen. 
 
Anlage(n):  
1. 240327 3 - Magistratsvorlage Bebauungsplan Vergnügungsstätten Bahnhofstraße - 

Im Zusammenhang bebaute Gebiete Anlage  
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Datengrundlage: Amtliches Liegenschaftskatasterinformationssystem (ALKIS) der 
Hessischen Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation  
 
  

 

Geltungsbereich 
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Abstimmungsergebnis: 
 

ZBK SPD CDU B'90/Die Grünen  
2 2 1 1 Ja-Stimmen 
1    Nein-Stimmen 
    Enthaltungen 

 
 

 
2.4 Bauleitplanung der Stadt Bad König 

- Satzung über den Erlass einer Veränderungssperre für den 
Geltungsbereich des aufzustellenden Bebauungsplanes 
Vergnügungsstätten Bahnhofstraße - Im Zusammenhang be-
baute Gebiete“ 
 
Beschluss einer Satzung über den Erlass einer Veränderungs-
sperre für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Vergnü-
gungsstätten Bahnhofstraße - Im Zusammenhang bebaute Ge-
biete“ 

VL-84/2024 

 
Beschluss: 
Zur Sicherung der Planung für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Vergnügungs-
stätten Bahnhofstraße – Im Zusammenhang bebaute Gebiete“ wird gemäß § 14 BauGB die 
nachfolgende Satzung über den Erlass einer Veränderungssperre beschlossen: 
 
 

Satzung 
 

über den Erlass einer Veränderungssperre 
_____________________________________ 

 
 
Aufgrund der §§ 5 und 51 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes 
vom 16.02.2023 (GVBl. S. 90, 93), sowie der §§ 14 und 16 des Baugesetzbuchs (BauGB) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch 
Art. 3 des Gesetzes vom 20.12.2023 (BGBl. 2023 I Nr. 394), hat die Stadtverordnetenver-
sammlung der Stadt Bad König in der Sitzung am 18.04.2024 folgende Satzung über den Er-
lass einer Veränderungssperre beschlossen. 
 
 

§ 1 
Inhalt der Veränderungssperre 

 
Die Veränderungssperre beinhaltet, dass  
 
1. Vorhaben im Sinne des § 29 des Baugesetzbuches (BauGB) nicht durchgeführt oder 

bauliche Anlagen nicht beseitigt werden dürfen; 
 
2. erhebliche oder wesentlich wertsteigernde Veränderungen von Grundstücken und 

baulichen Anlagen, deren Veränderungen nicht genehmigungs-, zustimmungs- oder 
anzeigepflichtig sind, nicht vorgenommen werden dürfen. 

 
 

§ 2 
Geltungsbereich 

https://rim.ekom21.de/bad-koenig/sdnetrim/UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZZkI5O3KpYOj1f2M_m-mqND0w8_xxc4B8Ai_2nfXPUsR/Beschlussvorlage-VL-84-2024.pdf
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Der Geltungsbereich der Veränderungssperre umfasst in der Gemarkung Bad König Teilbe-
reiche entlang der Bahnhofstraße bzw. Frankfurter Straße, die nicht Teil der rechtsverbindli-
chen Bebauungspläne „Brunnengärten“, „Kurzentrum“, „Bahnhofstraße“ und „Nördlich Wey-
prechtstraße“ sind und nach § 34 BauGB zu beurteilen sind. 
 
Die genaue Abgrenzung ist aus nachfolgenden Abbildungen ersichtlich:  
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Datengrundlage: Amtliches Liegenschaftskatasterinformationssystem (ALKIS) 
der Hessischen Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation 
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§ 3 

Inkrafttreten und Außerkrafttreten der Veränderungssperre 
 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.  
 
Die Veränderungssperre tritt nach Ablauf von zwei Jahren außer Kraft, wenn Sie nicht gemäß 
§ 17 Abs. 1 Satz 3 oder Abs. 2 BauGB verlängert wird. Die Veränderungssperre tritt in jedem 
Fall außer Kraft, sobald und soweit die Bauleitplanung für das in § 2 genannte Gebiet rechts-
verbindlich abgeschlossen ist. 
 
 
Bad König, __.__.2024 
 
Der Magistrat 
 
gez. 
Muhn 
Bürgermeister 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

ZBK SPD CDU B'90/Die Grünen  
2 2 1 1 Ja-Stimmen 
1    Nein-Stimmen 
    Enthaltungen 

 
 

 
3. Beratung und Beschlussfassung über die Bodenbevorratung 

für die Plus-Energie-Siedlung „Am Sonnenhang“ 
VL-74/2024 

 
Beschluss: 
Die Stadtverordnetenversammlung setzt für die Grundstücke in der geplanten Plus-
Energie-Siedlung „Am Sonnenhang“ einen Ankaufpreis von 35 € pro m² fest und be-
auftragt die HLG mit dem weiteren Ankauf. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

ZBK SPD CDU B'90/Die Grünen  
3 2 1 1 Ja-Stimmen 
    Nein-Stimmen 
    Enthaltungen 

 
 

 
4. Resolution der Gemeindevertretung der Gemeinde Höchst i. 

Odw. zur Zukunft des Tagungshauses Kloster Höchst 
VL-85/2024 

 
Beschluss: 
Die Gremien der Stadt Bad König beschließen, sich der vorliegenden Resolution der 
Gemeindevertretung Höchst i. Odw. Zur Zukunft des Tagungshauses Kloster Höchst 
vollinhaltlich anzuschließen. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

ZBK SPD CDU B'90/Die Grünen  
3 2 1 1 Ja-Stimmen 

https://rim.ekom21.de/bad-koenig/sdnetrim/UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZcFnP8pWeXQH2CsUd-D02jdcmkXWqGQ2RqMaipili4rX/Beschlussvorlage-VL-74-2024.pdf
https://rim.ekom21.de/bad-koenig/sdnetrim/UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZSpkpxb5lUY7SPpuessvpElhcvleUd0x68o4vPTVk1gf/Beschlussvorlage-VL-85-2024.pdf
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    Nein-Stimmen 
    Enthaltungen 

 
 

 
5. Antrag der Fraktion Bündnis90/Die Grünen 

Protokoll zu den Sitzungen der Stadtverordnetenversammlung 
AT-4/2024 

 
Frau Seiler erläutert den Antrag ihrer Partei. 
Bürgermeister Muhn erklärt, dass die Nachfrage beim HSGB ergeben hat, dass nur tatsäch-
lich in der Sitzung behandelte Inhalte im Protokoll erfasst werden dürfen. 
Tatsachen, die nicht in der Sitzung erfolgt sind, können laut HSGB nicht Gegenstand der Nie-
derschrift des Protokolls sein. 
Der Vorsitzende Herr Horn macht den Vorschlag als Kompromiss die jeweiligen Antworten 
auf die Fragen im Protokoll ggf. auf anderen Medien wie z.B. der Website oder dergl. zu ver-
öffentlichen. 
 
Dem Antrag der GRÜNEN-Fraktion wird mit 4 Ja- Stimmen bei 2 Enthaltungen zugestimmt. 
 

 
 
 
Der Vorsitzende Horn stellt die Öffentlichkeit wieder her, gibt bekannt, dass beschlossen 
wurde, auf das Vorkaufsrecht zu verzichten, bedankt sich bei den Ausschussmitgliedern und 
Anwesenden für die Teilnahme und schließt dann die Sitzung. 
 
 

   

gez. Klaus-Dieter Horn  gez. Melanie Weidtmann 

Ausschussvorsitzender  Schriftführerin 
 

 

https://rim.ekom21.de/bad-koenig/sdnetrim/UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZZMflNTiXw04_crqdjPM2vqGUlSmrnhch5a2aV36ZAGj/Fraktionsantrag-AT-4-2024.pdf

	Dokumente
	Öffentliche Niederschrift 18.04.2024 Haupt- und Finanzausschuss  (exportiert: 25.04.2024)


